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Ansprüche auf Herausgabe von unberechtigt erlangten 
Leistungen bei Beendigung des Zusammenlebens 
nicht miteinander verheirateter Bürger

Die Eigentumsbeziehungen von Bürgern, die zusammen le
ben, ohne miteinander verheiratet zu sein, sind, soweit es 
um ihre rechtliche Zuordnung geht, nach dem Zivilrecht zu 
beurteilen. Den Partnern einer solchen Gemeinschaft bleibt 
es überlassen, eigentumsrechtliche Vereinbarungen im Rah
men der zivilrechtlichen Regelungen zu treffen. Geschieht 
dies nicht, sind die Rechtsbeziehungen bei Beendigung der 
Gemeinschaft auf der Grundlage der Bestimmungen über die 
Rückgabe von unberechtigt erlangten Leistungen zu klären.24 
Hierzu ist es erforderlich festzustellen, in welcher Höhe den 
Partnern einer solchen Gemeinschaft zum Zeitpunkt der 
Trennung gegenseitig Vermögensvorteile auf Kosten des an
deren verblieben sind. Dabei stehen sich nicht die jeweils 
von den Partnern aufgewendeten Beträge gegenüber, son
dern lediglich der Wertzuwachs, der zur Zeit der Trennung 
vorhanden war.25 Sachleistungen am Grundstück des anderen 
Partners, die im Hinblick auf die gemeinsame Lebensführung 
erfolgt sind, stellen sich nach Beendigung der Gemeinschaft 
als Leistungen ohne Rechtsgrund dar, die unter dem Ge
sichtspunkt der Herausgabe von unberechtigt erlangten Lei
stungen — und nicht etwa nach familienrechtlichen Grund
sätzen — zu beurteilen sind. Dies trifft auch für sonstige 
Geldhingaben zu, wie z. B. die Zurverfügungstellung von fi
nanziellen Mitteln zum Kauf oder zur Reparatur eines Pkw 
oder zum Erwerb von bestimmten Einrichtungsgegenständen 
für die Wohnung des anderen Partners. Das gilt jedoch dann 
nicht, wenn spezielle Abreden zwischen den Partnern ge
troffen worden sind, welche die Hingabe von Geldbeträgen 
für Zwecke der genannten Art als Darlehn charakterisieren. 
Derartige Summen sind rechtlich nach den Regelungen des 
Darlehnsvertrages zu behandeln.

Wegfall des Vorteils und Anrechnung der Nutzungen

Nicht selten wird in Verfahren wegen Herausgabe von un
berechtigt erlangten Leistungen von demjenigen, der zur 
Herausgabe verpflichtet ist, eingewendet, er habe selbst keine 
Vorteile mehr (§ 357 Abs. 1 ZGB). Die Gerichte werden sich 
stets mit diesem Vorbringen sehr sorgfältig auseinanderzu
setzen haben.

Der Vorteil unberechtigt erlangter Leistungen kann dann 
weggefallen sein, wenn der Bereicherte in Unkenntnis des 
unberechtigt erlangten Vorteils Ausgaben getätigt hat, die 
er sich normalerweise nicht geleistet hätte, und wenn für 
diese Ausgaben auch kein entsprechender Gegenwert in sein 
Vermögen eingeflossen ist bzw. ein solcher in Unkenntnis 
des unberechtigt erlangten Vorteils verbraucht worden ist.26 
Hat der zur Herausgabe Verpflichtete jedoch gewußt oder 
mußte er z. B. auf Grund seiner Erfahrungen und Kenntnisse 
zumindest wissen, daß er die Leistung ohne Anspruch er
langt hat, bleibt er zum Wertersatz verpflichtet (§ 357 Abs. 2 
ZGB).

Eine besondere Spezifik stellen dabei solche Leistungen 
dar, deren Rückgabe ohnehin nicht mehr in Betracht kom
men kann (kulturelle Leistungen, Reiseleistungen, Hotel- und 
Gaststättenleistungen u. a.), wo sich Ansprüche wegen un
berechtigt erlangter Leistungen aus unrichtigen, d. h. zu 
niedrig berechneten Preisen ergeben können.27 28

Handelt es sich hierbei um Festpreise, wie das z. B. bei 
einem Flugschein der Interflug der Fall ist, so "kommt unbe
schadet anderslautender Abreden der Vertrag stets mit dem 
gesetzlichen Festpreis zustande. Allerdings kann derjenige 
Vertragspartner, der auf die Richtigkeit der Preisangaben 
vertraut hat, den Vertrag anfechten (§ 70 Abs. 1 ZGB). Liegt 
eine rechtzeitig erfolgte und fristgemäß gerichtlich geltend 
gemachte Anfechtung eines solchen Vertrages vor, hat das 
Gericht zu prüfen, ob diese Anfechtung berechtigt und mit
hin wirksam ist. Allein die Behauptung, bei Kenntnis des 
tatsächlichen Preises den Vertrag nicht abgeschlossen zu ha
ben, reicht hierfür jedoch nicht aus.26 Vielmehr bedarf es 
dazu noch weiterer Darlegungen, die erkennen lassen, daß 
der Vertragsabschluß bei Kenntnis des tatsächlichen (höhe
ren) Preises unterblieben wäre. Im Falle der erfolgreichen 
Anfechtung, die zur Nichtigkeit des gesamten Vertrages führt 
(§ 70 Abs. 3 ZGB), verbleibt es bei dem bisher gezahlten 
Preis, weil dann nur die aus § 357 Abs. 1 ZGB folgende Ver
pflichtung zur Zahlung des vereinbarten Betrages als Wert
ersatz für ёіпе ohne Rechtsgrund erlangte Leistung besteht.29

Bei Preisvereinbarungen, die im Rahmen eines Reiselei
stungsvertrages getroffen werden, handelt es sich dagegen 
in aller Regel nicht um Festpreise, sondern um gesetzlich
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zulässige Vereinbarungspreise, die teilweise auch als Höchst
preise Vertragsbestandteil werden. Auf die Richtigkeit und 
Verbindlichkeit einer solchen Preisvereinbarung darf der 
Bürger grundsätzlich vertrauen, d. h. ausgehend vom Cha
rakter des Vereinbarungspreises verbleibt es auch dann beim 
vereinbarten Preis, wenn die Vereinbarung eines höheren 
Preises zulässig gewesen wäre (§ 62 Abs. 1 und 2 ZGB). Hier
aus folgt im Gegensatz zur Rechtslage bei Festpreisen, daß 
zwar hier vom Reiseveranstalter im Einzelfall auch nach 
Durchführung der Reise der Vertrag wegen irrtümlicher 
Preisvereinbarung angefochten werden kann, im Falle der 
erfolgreichen Anfechtung, die zur Nichtigkeit des Vertrages 
führt, vom Bürger aber die Bezahlung des höheren Preises 
nur unter dem Gesichtspunkt der unberechtigt erlangten 
Leistung verlangt werden kann.

Die Berechtigung einer solchen nachträglichen Forderung, 
die sich als Wertersatz nach § 356 Abs. 2 ZGB darstellt, würde 
u. U. dann zu bejahen sein, wenn der betreffende Bürger 
den Reiseleistungsvertrag auch in Kenntnis des höheren 
Preises abgeschlossen hätte und Vermögenswerte auf Grund 
der unrichtigen, weil zu niedrigen Preisberechnung von ihm 
erspart worden sind.

Der Anspruch auf Herausgabe des unberechtigt Erlangten 
umfaßt auch die Nutzungen (§356 Abs. 1 Satz 2 ZGB). Diese 
können Früchte der Sache ,(z. B. Mieteinnahmen für ein 
Grundstück) oder auch der in Geld ausdrückbare Gebrauchs
vorteil der Sache sein.30

Derjenige, der wegen Nichtigkeit eines Vertrages die 
Sache zurückzugeben hat, muß sich die von ihm erlangten 
Nutzungen aus der Sache auf seinen Anspruch auf Heraus
gabe der unberechtigt erlangten Leistung anrechnen lassen 
(z. B. auf den für die Sache gezahlten Kaufpreis). Im Hin
blick auf die Nichtigkeit eines Kaufvertrages über einen 
Pkw hat das Oberste Gericht entschieden, daß im allgemei
nen davon ausgegangen werden kann, daß der in Geld aus
gedrückte Gebrauchsvorteil der Sache, also die gezogenen 
Nutzungen, durch die während des Gebrauchs des Pkw ein
getretene Wertminderung ausgeglichen ist und sich daher 
die Verpflichtung zur Rückzahlung des Kaufpreises um die
sen Betrag mindert.31 Hingegen ist ein gezahlter Überpreis 
in vollem Umfang zurückzuerstatten.
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